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ANFRAGEBEANTWORTUNG 
betreffend die schriftliche parlamentarische 
Anfrage der Abgo Dr. Ermacora und Genossen 
vom 21. Oktober 1987, Nr. 1081/J-NR/87, 
"Förderung des Milizgedankens durch Schrei­
ben an Bundesminister über die Beseiti-
gung von Schwierigkeiten bei Kader- und 
Truppenübungen ll 

Ihre Fragen beehre ich mich, wie folgt zu beantworten: 

Zu Frage 1: 

848 lAB 

~987 -11- 20 
zu 4084/J 

Das von Ihnen zitierte Schreiben stammt bereits aus dem Jahre 1981, 
und wurde vom damaligen Bundeskanzler Dr. Bruno Kreisky an den im 
Jahre 1981 amtierenden Bundesminister für Verkehr, Karl Lausecker, 
gerichtet. 
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Zu den Fragen 2 und 3: 

Die personal führenden Dienststellen des damaligen Verkehrsressorts 
wurden umgehend vom Inhalt des in Rede stehenden Schreibens in 
Kenntnis gesetzt und um Stellungnahme ersucht. 

Aus den eingelangten Stellungnahmen konnte zusammenfassend ersehen 
werden, daß im Ressortbereich keine Schwierigkeiten in der Abwick­
lung des Dienstbetriebes durch die Einberufung z,u Truppenübungen 
festzustellen waren. Von weiteren Maßnahmen konhtedaher abgesehen 
werden. 

Angemerkt werden darf in diesem Zusammenhang auch noch, daß im 
Jahre 1981 für bestimmte Bedienstetengruppen der Post- und Tele­
graphenverwaltung auf Grund eines übereinkommens zwischen dem 
Bundesministerium für Landesverteidigung und dem Bundesministerium 
für Verkehr, Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwal­
tung, eine Sonderregelung galt, wonach diese unbefristet von der Ab­
leistung des ordentlichen Präsenzdienstes befreit waren. Dieses Ab­
kommen wurde nicht mehr erneuert, sodaß seither keine unbefristeten 
Befreiungen vom ordentlichen Präsenzdienst gewährt werden. 

Wien, am 19.November 1987 
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